
 

 

 

Prüfungsausschuss der Fachspezifischen 
Fremdsprachenausbildung für Juristinnen und Juristen 

 

Antrag auf Anrechnung der im Ausland erbrachten Studienleistungen 

Universität Münster / FFA-Büro 
Universitätsstraße 14-16 
48143 Münster 

Name des Studierenden: 
 
 

ffa@uni-muenster.de Geburtsdatum: 
 

 Geburtsort: 
 

 FFA: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantrage ich die Anrechnung der folgenden im Ausland erbrachten Studienleistung: 

Kursname SWS ECTS Note 

    

Die Kurse wurden an der folgenden Universität belegt: 

Universität:  

Land:  

Dieser Kurs soll im Rahmen der FFA als folgender Kurs angerechnet* werden: 

Kursname: 
 
 

Dem Antrag füge ich das Transcript of Records sowie eine Kursbeschreibung im Original und 
wenn notwendig auch übersetzt bei.  

*Ich nehme zur Kenntnis, dass ich, wenn ich eine Anrechnung des Freisemesters gem. § 25 II 
Nr.4 JAG NRW beim JPA Hamm wünsche, folgende Voraussetzung erfüllt sein muss: Zumindest 
16 SWS einer fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Ausbildung müssen an einer 
inländischen Hochschule absolviert worden sein. Die FFA hat inklusive des Ergänzungskurses 
einen Umfang von 18 SWS, weshalb sofern ein Ergänzungskurs absolviert wurde, nur ein Kurs 
angerechnet werden kann, ohne das Freisemester zu verlieren. 
 
 
------------------------------------------------ 
Datum, Unterschrift 
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*Vom FFA-Büro auszufüllen: 

 

Der oben genannte Kurs wurde: 

     

     Wurde nicht angerechnet. 

 

     Wurde mit folgender Note angerechnet: ________. 

 

 

 

 Datum, Unterschrift 

 

 
 


